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Art der baulichen Nutzung

Allgemeine Wohngebiete

Mischgebiete

Gewerbegebiete

Sonstige Sondergebiete

Maß der baulichen Nutzung

Geschossflächenzahl,
als Höchstmaß

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse,
als Höchstmaß

Traufhöhe, als Höchstmaß

Oberkante, als Höchstmaß

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Offene Bauweise

Baugrenze

Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie
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Nutzungsbeschränkungen oder für
Vorkehrungen zum Schutz gegen
schädliche Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes

Abweichende Bauweise

Maßgeblicher Außenlärmpegel

GE

WA

MI

SO

0,6

0,4

II

6,5 mTH

9,0 mOK

o

a

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Schallindizierte Allgemeine
Wohngebiete

WA*

58,14 NHN

Grenze des räumlichen
Geltungsbereiches

Abgrenzung unterschiedlicher
Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des Maßes der
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Höhenbezugspunkt

65 dB(A)

11. Für Flachdächer (Dächer mit einer Dachneigung kleiner/gleich 10 Grad) wird in den All-
gemeinen Wohngebieten 1 (WA 1) und den Mischgebieten 1 und 2 (MI 1 und MI 2) eine 
maximale Höhe von 6,70 m und in den Allgemeinen Wohngebieten 2 (WA 2) eine maxi-
male Höhe von 4,50 m für die Oberkanten der Gebäude festgesetzt. Für Pultdächer wird 
in den Allgemeinen Wohngebieten 1 (WA 1) und den Mischgebieten 1 und 2 (MI 1 und 
MI 2) eine maximale Höhe von 7,50 m und in den Allgemeinen Wohngebieten 2 (WA 2) 
eine maximale Höhe von 6,50 m für die Oberkanten der Gebäude festgesetzt (gem. § 16 
Abs. 2 Nr. 4 BauNVO).  

Der untere Bezugspunkt für Traufhöhen und Oberkanten der Gebäude ist die Fahrbahn-
oberkante im Bereich der Fahrbahnmitte der nächstgelegenen Erschließungsstraße.  

Abweichend davon gilt im Allgemeinen Wohngebiet 3 (WA 3) zusätzlich der festgesetzte 
Höhenbezugspunkt. Es ist je Gebäude der nächstgelegene Höhenbezugspunkt zu ver-
wenden. 

UTM-Koordinaten des Höhenbezugspunkts:  

x = 32449899.69 / y = 5834972.52 

Als oberer Bezugspunkt für die Traufhöhe gilt die Schnittkante zwischen den Außenflä-
chen der Gebäudeaußenwand und den Außenflächen der oberen Dachhaut der Haupt-
dachflächen (gem. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO i.V.m. § 18 Abs. 1 BauNVO). 
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PLANZEICHENERKLÄRUNG

für den Bereich
"nördlich Landwehrstraße / westlich und östlich
 Am Grevingsberg"

mit örtlichen Bauvorschriften

08.07.2019 - 23.08.2019

VERFAHRENSLEISTE

Präambel

__________________________
Bürgermeisterin

Lohne, den 06.07.2022

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Lohne hat in seiner Sitzung am 28.02.2017 die Aufstellung des
Bebauungsplans Nr.159 beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 18.03.2017 ortsüblich bekannt gemacht.

__________________________Lohne, den 06.07.2022

Planunterlage Bebauungsplan

Diese Karte ist gesetzlich geschützt.
Die Verwertung für nichteigene oder für wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Wiedergabe ist nur mit Er-
laubnis der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde zulässig (vgl. § 5 Abs. 3 des Niedersächsischen
Gesetzes über das amtliche Vermessungswesen (NVermG)).
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand: März 2021).
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Planverfasser
Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet von der

__________________________
Lohne, den 06.07.2022

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Lohne hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3

BauGB in seiner Sitzung am 06.07.2022 als Satzung (§ 10 BauGB), die Begründung sowie die Örtlichen
Bauvorschriften beschlossen.

__________________________Lohne, den 06.07.2022

Bekanntmachung

Der Beschluss des Bebauungsplans ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 27.08.2022 in der
Oldenburgischen Volkszeitung  bekannt gemacht worden.

Der Bebauungsplan ist damit am 27.08.2022 in Kraft getreten.

__________________________Lohne, den 29.08.2022

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb von einem Jahr nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplans ist die Verletzung von Vorschriften beim
Zustandekommen des Bebauungsplans und der Begründung gemäß § 215 BauGB nicht geltend gemacht
worden.

__________________________Lohne, den ..................

         ( Siegel )

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

i.A.   gez. Reinkober

 i.A.   gez. Reinkober

i.A.

 i.A.   gez. Reinkober

i.A.   gez. Reinkober

© 2021 Niedersächsische Vermessungs- und Katasterverwaltung               

Planunterlage

Stadt Lohne

Die Bürgermeisterin

- Bauamt -

__________________________

Kartengrundlage:  Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)                  Maßstab: 1:1000

Öffentliche Auslegung

__________________________Lohne, den 06.07.2022
 i.A.   gez. Reinkober

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Lohne hat in seiner Sitzung am 28.02.2017 dem Entwurf des
Bebauungsplans und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 18.03.2017 ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom 18.03.2017 bis 02.05.2017 gemäß § 3
Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022
(BGBl. I S. 674), des § 84 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) vom 3. April 2012 (Nds. GVBl. S. 46),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10.11.2021 (Nds. GVBl. S. 739) und des § 58 des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.03.2022 (Nds. GVBl. S. 191), hat der Rat der Stadt Lohne diesen
Bebauungsplan Nr. 159 für den Bereich "nördlich Landwehrstraße / westlich und östlich Am Grevingsberg",
bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen sowie die Örtlichen
Bauvorschriften, als Satzung beschlossen.

BEGLAUBIGUNGSVERMERK

Beglaubigungsvermerk

Diese Abschrift der Planzeichnung stimmt mit der Urschrift überein. STADT LOHNE

                                                                                                                         Die Bürgermeisterin

Lohne, den ..................                                   ( Siegel ) __________________________
i.A.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

18.03.2017 - 02.05.2017
05.10.2021 - 10.08.2021

18.03.2017 - 02.05.2017 08.07.2019 - 23.08.2019

Erneute Öffentliche Auslegung

__________________________Lohne, den 06.07.2022
 i.A.   gez. Reinkober

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Lohne hat in seiner Sitzung am 18.05.2021 dem geänderten Entwurf
des Bebauungsplans und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 4a Abs. 3
BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 26.06.2021 ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanesmit der Begründung und die wesentlichen, umweltbezogenen
Stellungnahmen haben vom 05.07.2021 bis 10.08.2021 gemäß § 4a Abs. 3 BauGB erneut öffentlich
ausgelegen.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

gez. H. Voet

HINWEISE

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

HINWEISE

04.04.2022 - 10.05.2022

2. Erneute Öffentliche Auslegung

__________________________Lohne, den 06.07.2022
 i.A.   gez. Reinkober

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Lohne hat in seiner Sitzung am 15.02.2022 dem geänderten Entwurf
des Bebauungsplans und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 4a Abs. 3
BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 26.03.2022 ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanesmit der Begründung und die wesentlichen, umweltbezogenen
Stellungnahmen haben vom 04.04.2022 bis 10.05.2022 gemäß § 4a Abs. 3 BauGB erneut öffentlich
ausgelegen.

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN GEM. § 84 NBAUO (2012) 

Der Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften umfasst den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 159. 

1. Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind oberhalb des 2. Geschosses nicht zulässig. 
Ausnahmsweise zulässig sind Frontspieße (Zwerggiebel) in den Allgemeinen Wohnge-
bieten und den Mischgebieten. 

 Das Allgemeine Wohngebiet 3 (WA 3) ist von dieser Örtlichen Bauvorschrift ausgenom-
men. 

2. Das auf den Baugrundstücken der Mischgebiete und Allgemeinen Wohngebiete anfal-
lende Oberflächenwasser ist dort zu versickern (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 8 NBauO). Auf den 
Gewerbegebietsgrundstücken und im Sonstigen Sondergebiet ist darauf zu achten, dass 
nur nicht verunreinigtes Dachflächenwasser in unterirdische Versickerungsanlagen ent-
wässert werden darf. Die Einleitung von Niederschlagswasser anderer Flächen (Stra-
ßenflächen, Zufahrten und Parkplätzen sowie sonstigen Betriebsflächen) dürfen laut ATV 
Arbeitsblatt A 138 nur über oberirdische Versickerungsanlagen entwässert werden. 

III. HINWEISE  

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde 
(das können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie 
auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe  Spuren solcher 
Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 des Niedersächsischen Denkmal-
schutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der Unteren Denkmalschutzbe-
hörde des Landkreises Vechta unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der 
Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind 
nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige un-
verändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmal-
schutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet. 

2. Im Geltungsbereich ist mit Vorkommen von Niststätten europäischer Vogelarten zu rech-
nen. Für die genannte Artengruppe gelten die Bestimmungen des besonderen Arten-
schutzes gemäß § 44 BNatSchG. Um die Verletzung oder Tötung von Individuen sicher 
auszuschließen, sollten Baumfäll- und Rodungsarbeiten grundsätzlich außerhalb der Re-
produktionszeiten von Fledermäusen und Brutvögeln durchgeführt werden, also nur 
während der Herbst-/Wintermonate im Zeitraum von Oktober bis Februar. Sind Maßnah-
men, wie die oben genannten während der Brutperiode von Vögeln beabsichtigt, kann 
eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Bestimmungen bei der Unteren Natur-
schutzbehörde des Landkreises Vechta beantragt werden. Dazu ist in der Regel eine 
einzelfallbezogene vorherige gutachterliche Untersuchung des von der Maßnahme be-
troffenen Bereiches erforderlich. Die Baufeldfreimachung ist ebenfalls in der o.a. Jahres-
zeit vorzunehmen.  

Zur Vermeidung von Verstößen gegen artenschutzrechtliche Bestimmungen sind unmit-
telbar vor den Baumfällarbeiten die Bäume durch eine sachkundige Person auf die Be-
deutung für höhlenbewohnende Vogelarten, für Gehölzbrüter sowie auf das 
Fledermausquartierpotenzial zu überprüfen. Vorhandene Gebäude sind vor der Durch-
führung von Sanierungsmaßnahmen bzw. Abrissarbeiten durch eine sachkundige Per-
son auf Fledermausvorkommen sowie auf Vogelniststätten zu überprüfen. Werden 
aktuell besetzte Vogelnester/Baumhöhlen oder Fledermausbesatz festgestellt, sind die 
Arbeiten umgehend einzustellen und das weitere Vorgehen ist mit der Unteren Natur-
schutzbehörde abzustimmen. Umfang und Ergebnis der biologischen Baubegleitung 
sind in einem Kurzbericht/Protokoll nachzuweisen. lm Falle der Beseitigung von Höhlen 
(Fledermaushöhlen oder Nisthöhlen von Vögeln) sind im räumlichen Zusammenhang 
dauerhaft funktionsfähige Ersatzquartiere einzurichten. Anzahl und Gestaltung der Käs-
ten richtet sich nach Art und Umfang der nachgewiesenen Quartiersnutzung. 

Auf eine starke nächtliche Beleuchtung der Baustellen ist ebenso zu verzichten wie auf 
Lichteinträge, die über die Beleuchtung der auf den Wohngrundstücken vorhandenen 
versiegelten Flächen hinausgehen. 

3. Auf den Flurstücken 220/2 und 219/2 der Gemarkung Lohne Flur 22 können Schadstof-
feinträge aus vorangegangenen Nutzungen nicht ausgeschlossen werden. Im Rahmen 
des Rückbaus ist daher eine bodenbezogene Baubegleitung zu empfehlen. Sollten bei 
den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen oder Altstandorte zu 
Tage treten, so ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde zu benachrichtigen. 

4. Bei den allgemeinen Wohngebieten WA 1* und WA 2* handelt es sich um schallindi-
zierte allgemeine Wohngebiete. Es sind Überschreitungen des Immissionsrichtwertes für 
allgemeine Wohngebiete durch Gewerbenutzungen an der Brägeler Straße in den 
Nachtstunden um bis zu 4 dB(A) möglich. 

5. Während der Bautätigkeit ist die DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und 
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ zu beachten und einzuhalten.  

6. Zur langfristigen Sicherung und zum Schutz der Wallhecke sind alle Handlungen und 
Maßnahmen, die das Wachstum der Bäume und Sträucher beeinträchtigen, verboten. 

7. Die Baugrundstücke, soweit sie unmittelbar an die Landesstraße 846 (Landwehrstraße) 
angrenzen, sind entlang der Straßeneigentumsgrenze mit einer festen lückenlosen Ein-
friedung zu versehen und in diesem Zustand dauernd zu erhalten. 

8. Zuwiderhandlungen gegen die örtlichen Bauvorschriften können als Ordnungswidrigkeit 
gem. § 80 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbuße bis zu 500.000 € geahndet werden. 

9. Die benannten einschlägigen DIN-Normen können im Bauamt der Stadt Lohne während 
der Dienststunden eingesehen werden. 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

 I. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN GEM. BAUGB (2017) UND BAUNVO (2017) 

1. Innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete 2 (WA 2) sind folgende Nutzun-
gen nicht zulässig: 

 die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
sowie nicht störenden Handwerksbetriebe (gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO i. V. m. § 1 
Abs. 5 BauNVO), 

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke (ge-
mäß § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 5 BauNVO). 

2. In den Allgemeinen Wohngebieten 2 (WA 2) sind alle ausnahmsweise zulässigen Nut-
zungen nicht Bestandteil des Bebauungsplans (gem. § 1 Abs. 6 BauNVO). 

3. Innerhalb der festgesetzten Mischgebiete 1 und 2 (MI 1 und MI 2) sind von den zulässi-
gen und ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gemäß § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO Ver-
gnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO nicht zulässig. 

4. Innerhalb der Gewerbegebiete (GE, GEe) sind folgende Nutzungen nicht zulässig: 

 Tankstellen (gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 5 BauNVO) 

 Anlagen für sportliche Zwecke (gem. § 8 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 5 
BauNVO) 

5. In den Gewerbegebieten (GE, GEe) wird die folgende, ausnahmsweise zulässige Nut-
zung nicht Bestandteil des Bebauungsplans: 

 Vergnügungsstätten (gem. § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 
BauNVO)  

6. Innerhalb des Sonstigen Sondergebiets (SO) „Lebensmittelmarkt“ sind ausschließlich Le-
bensmittelmärkte mit einer Gesamtverkaufsfläche von max. 1.100 m², die sich durch fol-
gende Sortimentszusammensetzung entsprechend der Lohner Sortimentsliste 
(nahversorgungsrelevante Sortimente) definieren, zulässig (gem. § 11 BauNVO): 

 Hauptsortiment auf mindestens 90 % der Gesamtverkaufsfläche: Nahrungs- und Ge-
nussmittel, Drogerie-, Parfümerie-, Kosmetikartikel sowie Apothekenwaren. 

 sowie sämtliche zuvor nicht genannten, nicht zentrenrelevanten und zentrenrelevan-
ten Sortimente auf höchstens 10 % der Gesamtverkaufsfläche. 

12. Bei der festgesetzten abweichenden Bauweise sind Gebäude entsprechend der offenen 
Bauweise zu errichten; die Gebäudelänge darf mehr als 50 Meter betragen (gem. § 22 
Abs. 4 BauNVO). 

13. In den gekennzeichneten von Straßenverkehrslärm besonders betroffenen Bereichen 
(Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum 
Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes) sind bei der Errichtung, Erweiterung, Änderung oder Nutzungsänderung von 
Gebäuden nach außen abschließende Bauteile von schutzbedürftigen Aufenthaltsräu-
men nach DIN 4109 (2018-01) zum Schutz vor einwirkendem Lärm so auszuführen, 
dass sie die Anforderungen an das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R'w,ges ge-
mäß DIN 4109-1 (2018-01) erfüllen. 

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges der Au-
ßenbauteile von schutzbedürftigen Räumen ergibt sich unter Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Raumarten und der maßgeblichen Außenlärmpegel La nach DIN 4109-2 
(2018-01) aus der Subtraktion des Korrekturwertes für die Raumart vom in der Plankarte 
ausgewiesenen maßgeblichen Außenlärmpegel:  
Für Aufenthaltsräumen in Wohnungen: R'w,ges ≥ La – 30 dB.  
Für Büroräume und Ähnliches:  R'w,ges ≥ La – 35 dB. 

Für besonders ruhebedürftige Schlafräume und Kinderzimmer sind die Anforderungen 
nach Ziffer 2 auch bei Belüftung sicher zu stellen (z. B. durch schallgedämmte Lüftungs-
einrichtungen oder Belüftungsmöglichkeiten über eine schallabgewandte Fassade). 

Der Nachweis der erforderlichen gesamten Bau-Schalldämm-Maße R’w,ges ist auf der 
Grundlage der als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführten DIN 4109-2 
(Ausgabe 2018) zu führen. 

Von den Festsetzungen der vorhergehenden Punkte kann abgewichen werden, sofern 
im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens prüfbar nachgewiesen wird, dass sich 
durch die Eigenabschirmung der Baukörper bzw. durch Abschirmungen vorgelagerter 
Baukörper der maßgebliche Außenlärmpegel verringert. 

Für die Nutzungen erforderliche Einrichtungen wie Lager-, Kühl-, Büro-, Schulungs-, So-
zial- und Sanitärräume sind zulässig. 

Als Verkaufsfläche ist die Fläche definiert, auf der der Verkauf abgewickelt wird und die 
dem Kunden zugänglich ist. Hierzu gehören die tatsächlich mit Waren belegten Flächen 
im Inneren und im Außenbereich des Gebäudes, zum anderen die hierfür erforderlichen 
Verkehrs‐ und Funktionsflächen, also Gangflächen, Thekenbereiche, Kassenzone, Kas-
senvorzone (inkl. Bereiche zum Einpacken der Ware und zur Entsorgung des Verpa-
ckungsmaterials), Einkaufswagenzone innerhalb des Gebäudes, Leergutautomaten und 
Windfang. Keine Verkaufsflächen sind Flächen, die dem Kunden nicht zugänglich sind, 
reine Lagerflächen, außerdem WC‐Anlagen, Service‐ und Gastronomieflächen und Sozi-
alräume. 

7. Die Mindestgröße der Baugrundstücke wird auf 500 m² festgesetzt (gem. § 9 Abs. 1 
Nr. 3 BauGB). 

8. In den Allgemeinen Wohngebieten 1 (WA 1) sind in Wohngebäuden je Einzelhaus 
höchstens 2 Wohnungen zulässig; je Doppelhaushälfte oder Erschließungseinheit inner-
halb einer Hausgruppe ist jedoch nur 1 Wohnung zulässig. In den Allgemeinen Wohnge-
bieten 2 (WA 2) ist je Wohngebäude nur 1 Wohnung zulässig (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 
BauGB). 

9. In den Allgemeinen Wohngebieten 1 und 2 (WA 1, WA 2) sind Wohnnutzungen oberhalb 
des zweiten Geschosses unzulässig (gem. § 1 Abs. 7 Nr. 2 BauNVO). 

10. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zwischen der Baugrenze und angren-
zender öffentlicher Verkehrsfläche sind Garagen und überdachte Stellplätze gem. § 12 
BauNVO sowie Nebenanlagen in Form von Gebäuden gem. § 14 Abs. 1 BauNVO nicht 
zulässig.  

Das Sonstige Sondergebiet (SO) „Lebensmittelmarkt“ ist von dieser textlichen Festset-
zung ausgenommen. 

06.07.2022

14. Außenwohnbereiche, wie Terrassen, Balkone und Freisitze, in einem Abstand zur nördli-
chen Fahrbahngrenze der Landwehrstraße von weniger als 60 m im Allgemeinen Wohn-
gebiet 3 (WA 3) und von weniger als 25 m in den Mischgebieten 1 und 2 (MI 1 und MI 2) 
dürfen nicht an der Hausseite (Südfassade) angeordnet werden, die dem vollen Schallein-
fall der Landwehrstraße unterliegen, oder müssen durch bauliche Maßnahmen vor den 
Einwirkungen infolge des Straßenverkehrslärms abgeschirmt werden. Bauliche Anlagen 
sind in diesem Fall Umfassungswände am Rand der Außenwohnbereiche, gefertigt aus 
Glas, Plexiglas, Mauerwerk oder Holz in einer Höhe von mindestens 1,80 m. Bei der Aus-
führung ist darauf zu achten, dass die Wand sowie deren Verbindung zum Pfosten, Boden 
und der Haltekonstruktion fugendicht ausgeführt werden. 

15. Stellplatzanlagen im Sonstigen Sondergebiet sind nach folgender Maßgabe zu begrünen: 
Pro 10 Stellplätze ist ein einheimischer Laubbaum zu pflanzen und dauerhaft raumbildend 
in natürlichem Wuchs zu unterhalten. Für die Pflanzungen sind 3 x verpflanzte Bäume, 
Hochstamm, geradliniger Wuchs mit einem Stammumfang von 18/20 cm, Drahtballierung 
zu verwenden. Abgänge sind durch Nachpflanzungen spätestens bis zur nächsten Vege-
tationsperiode zu ersetzen (gem. § Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 25a 
BauGB). 

L.S.


